
 

2. Nachtrag 

zum Vertrag zur Durchführung des Strukturierten Behandlungsprogramms nach 
§ 137f SGB V Koronare Herzkrankheit (KHK) (in der geänderten Fassung ab 01.04.2021) 

zwischen 
 

der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen 
 

und 
 

der AOK PLUS – Die Gesundheitskasse  
für Sachsen und Thüringen. 
vertreten durch den Vorstand, 

dieser hier vertreten durch 
Herrn Wolfgang Karger 

 
der IKK classic 

 
dem BKK Landesverband Mitte 

Eintrachtweg 19 
30173 Hannover 

 
der KNAPPSCHAFT 

Regionaldirektion Chemnitz 
 

der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG)  
als Landwirtschaftliche Krankenkasse 

 
den nachfolgend benannten Ersatzkassen 

− Techniker Krankenkasse (TK) 
− BARMER  
− DAK- Gesundheit 
− Kaufmännische Krankenkasse - KKH 
− Handelskrankenkasse (hkk)  
− HEK - Hanseatische Krankenkasse 

 
gemeinsamer Bevollmächtigter mit Abschlussbefugnis: 

 Verband der Ersatzkassen e.V. (vdek),  
vertreten durch die Leiterin der vdek-Landesvertretung Sachsen 
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Die Vertragspartner möchten die Regelungen im Vertrag zu Schulungen (Videoschulung, Schu-
lungsnachweise, Nachschulungen) ändern.  
Folgende Änderungen werden mit Wirkung zum 1. April 2025 vereinbart: 

1. Die Anlage 10 „Patientenschulung“ wird durch die angefügte neue Fassung ersetzt. 
2. Die Anlage 11 „Schulungsnachweis“ entfällt bis auf Widerruf. 
3. Der § 35 Abs. 4 wird durch folgende Fassung ersetzt: 
 
§ 35 Abs 4 neu: 
(4) Die Patientenschulungen können ausschließlich durch Vertragsärzte nach §§ 3 und 4 erbracht 

werden, welche die erforderlichen Strukturvoraussetzungen im Hinblick auf Schulungen von Pa-
tienten erfüllt haben. Die Einzelheiten zu Strukturvoraussetzungen und Schulungsdurchführung 
sind in der Anlage 10 „Patientenschulung“ geregelt. Die am DMP KHK teilnehmenden Vertrags-
ärzte können die Durchführung der Diabetes-Schulungen und Hypertonie-Schulungen als Auf-
tragsleistung an die am DMP Diabetes mellitus Typ 2 teilnehmenden und zur Schulung berech-
tigten Vertragsärzte übertragen. Die Abrechnung dieser als Auftragsleistung durchgeführten 
Schulungen erfolgt gemäß § 3 Abs. 7 dieses Vertrages. Sofern eine Patientenschulung unter 
Berücksichtigung des bestehenden Schulungsstandes des teilnehmenden Versicherten erfor-
derlich ist, werden Patientenschulungen wie folgt je Patient und Unterrichtseinheit (1 UE = 90 
min bzw. 90 min bis 120 min bei SPOG) vergütet. 

 

 
Die Vergütung der Schulungsleistungen erfolgt außerhalb der morbiditätsbedingten Gesamtver-
gütung. 
Sollte sich der Preis der Schulungsmaterialien ändern, muss dieser angepasst werden. 
Identische Schulungs- und Behandlungsprogramme sowie das Schulungsmaterial sind je Pati-
ent nur einmalig berechnungsfähig.  
Identische Schulungs- und Behandlungsprogramme, die im Rahmen mehrerer strukturierter Be-
handlungsprogramme angeboten werden, sind je Versicherten nur im Rahmen eines DMP ab-
rechnungsfähig. Sofern der Versicherte, der am DMP KHK teilnimmt, ebenfalls im Rahmen der 
Diabetesvereinbarung Sachsen betreut wird, sind identische Schulungen beider Verträge aus-
schließlich im Rahmen des DMP KHK zu erbringen. 

  

Leistungsbeschreibung 
Abrechnungs-

nummer für 
Schulung  

Abrechnungs-
nummer für Nach-

schulung  
Vergütung 

Hypertonie-Schulung 99325A 99326A 26,00 EUR 

Schulungsmaterial zu Nr. 99325A 
je Versicherten 

99325S  9,00 EUR 

Schulung für Patienten mit oraler 
Gerinnungshemmung (SPOG) 

99325G  99326G  26,00 EUR 
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4. Der § 35 Abs. 5 wird durch folgende Fassung ersetzt: 
(5) Die KVS stellt die Vergütungen aus diesem Vertrag gegenüber den teilnehmenden Ver-

tragsärzten in den Abrechnungsunterlagen deutlich und gesondert heraus. Die jeweilige 
Krankenkasse erhält für jedes Quartal von der KVS einen Nachweis im Rahmen des 
Formblatts 3 über die abgerechneten Leistungen, gegliedert bis zur Ebene 6. 

5. Der § 35 wird um den folgenden Abs. 6 erweitert 
(6) Soweit Vergütungen dieses Vertrags durch Änderungen des EBM berührt werden, ver-

ständigen sich die Vertragspartner unverzüglich über eine Anpassung der entsprechen-
den Vergütungsregelung. 

 
 
 
 
 
Anlage zum Nachtrag: 
 
Anlage 10: Patientenschulung 
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Dresden, 16.04.2025  gez. 
________________________ ________________________________ 
Ort, Datum Kassenärztliche Vereinigung Sachsen 
 
 
 
Dresden, 29.04.2025     gez. 
________________________ ___________________________________ 
Ort, Datum AOK PLUS – Die Gesundheitskasse für  
 Sachsen und Thüringen 

 
 
 
 
Dresden, 05.05.2025     gez. 
________________________ __________________________________ 
Ort, Datum BKK Landesverband Mitte, 

Landesvertretung Sachsen 
 
 
 
Dresden, 28.05.2025  gez. 
_________________________ __________________________________ 
Ort, Datum IKK classic 
 
 
 
Chemnitz, 18.06.2025  gez. 
_________________________ __________________________________ 
Ort, Datum KNAPPSCHAFT 

Regionaldirektion Chemnitz  
 
 
 
Kassel, 12.06.2025  gez. 
_________________________ __________________________________ 
Ort, Datum SVLFG als Landwirtschaftliche Krankenkasse 
 
 
 
Dresden, 23.06.2025  gez. 
_________________________ __________________________________ 
Ort, Datum Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek), 

Die Leiterin der vdek-Landesvertretung Sachsen  


